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           Nr. 229 
 
Gz: 41-574/2021 
 
Vollzug der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
- Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bay-
BO -  
 
Bauantrag Ablagerung Oberbodenaushub auf  

landwirtschaftlichen Flächen 
Grundstück Fl. Nr. 1018 901 906/2 911 
 Gemarkung Bad Alexandersbad 
Bauherr EDEKA Nordbayern 

Bau- und Objektgesellschaft mbH 
 Edekastraße 3,97228 Rottendorf 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat in oben bezeichneter 
Angelegenheit am 11.10.2021 unter dem Aktenzeichen 41 – 574/2021 
folgenden Bescheid erlassen: 
 
I. Der oben genannte Bauantrag wird entsprechend den mit Geneh-

migungsvermerk versehenen Bauvorlagen unter den nachstehen-
den Auflagen und Bedingungen genehmigt. Die Bauvorlagen sind 
Bestandteil dieses Bescheides. 
 

II. Als Antragsteller haben Sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth 
 
erheben. 
 
Dafür stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 
 
- Schriftlich oder zur Niederschrift: 

 
Die Klage können Sie schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle erheben. Die Anschrift lau-
tet: 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth, 
Hausanschrift:  Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth, 
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

 
- Elektronisch: 

 
Die Klage können Sie beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Bayreuth auch elektronisch nach Maßgabe der der Internetprä-
senz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmenden Bedingungen erheben. 

 
In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, 
ferner sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. Der Klage-
schrift sollen Sie diesen Bescheid in Abschrift beifügen. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Sie bei schriftlicher Einreichung oder Einrei-
chung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beifü-
gen. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 

Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts und 
des Denkmalschutzrechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz  
 

des Landratsamtes Wunsiedel i. Fichtelgebirge (www.landkreis-
wunsiedel.de) bzw.  
 
der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
Hinweis: 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit dem heutigen 
Tage der Bekanntmachung die Zustellung als bewirkt gilt, d. h., 
von diesem Zeitpunkt an läuft die Klagefrist von einem Monat. 
 
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nicht nur auf den Ad-
ressaten des Bescheides. Sie richtet sich auch an alle Dritte, die 
eine Verletzung ihrer Rechte durch die Baugenehmigung geltend 
machen wollen. Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 212a BauGB). 
 
Der Baugenehmigungsbescheid im vollen Wortlaut sowie die 
genehmigten Bauvorlagen können von beteiligten Nachbarn i. S. 
von Art. 66 Abs. 1 BayBO während der üblichen Besuchszeiten im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge, Jean-Paul-Straße 9, im 
Zimmer 1.75, eingesehen werden. 
 
Wunsiedel, 11.10.2021, 
 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge; 
gez. Sellnow, Oberregierungsrätin 

 
 

           Nr. 230 
 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
 
Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinden Tröstau und Na-
gel sowie der Stadt Weißenstadt  
 
Dorferneuerung Grötschenreuth 
Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge 
 
Gz. B-A 7566 
 
Ausführungsanordnung 
 
Im Verfahren Grötschenreuth wird die Ausführung des Flurbereini-
ungsplanes angeordnet. Der neue Rechtszustand tritt mit dem 
01.12.2021 an die Stelle des bisherigen Rechtszustands. 
Die sofortige Vollziehung wird angeordnet mit der Folge, dass Wider-
sprüche und Anfechtungsklagen keine aufschiebende Wirkung haben. 
 
G r ü n d e  
 
Der Flurbereinigungsplan wurde den Beteiligten in gesetzlich vorge-
schriebener Weise bekannt gegeben. 
 
Der Flurbereinigungsplan ist unanfechtbar. Seine Ausführung konnte 
daher angeordnet werden (§ 61 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–). 
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung wird angeordnet, 
damit aus einem längeren Aufschub der Ausführung des Flurbereini-
gungsplanes den Beteiligten auf dem Gebiet des Grundstücksverkehrs 
keine erheblichen Nachteile erwachsen (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach dem 
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch einge-
legt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg 

(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) 
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einzulegen. Er kann auch per E-Mail mittels eines mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur versehenen Dokuments unter der 
Adresse 

poststelle@ale-ofr.bayern.de  
eingelegt werden. 
 
Sollte über den Widerspruch innerhalb einer Frist von sechs Monaten 
sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof in München, Postanschrift: Postfach 34 01 48, 
80098 München, Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München, 
erhoben werden. Die Klage kann nur bis zum Ablauf von weiteren drei 
Monaten seit dem Ablauf der oben genannten sechsmonatigen Frist 
erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage 
und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In-
formationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
können dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter 
www.stmelf.bayern.de/rechtsbehelf entnommen werden. 

- Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 
München nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diese Anordnung sowie die Bestandskarte, die den Stand 
der Flurkarte bei Eintritt des neuen Rechtszustandes 
darstellt, können innerhalb von vier Monaten nach dem 
Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung auch auf 
der Internetseite des Amtes für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken auf der Seite Projekte in Oberfranken unter 
 
Öffentliche Bekanntmachungen in Flurneuordnungen und 
Dorferneuerungen“ eingesehen werden. 
(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278 ) 

 
Hinweis 
Förderanträge für private Maßnahmen in der Dorferneuerung können 
längstens bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes, das ist der 
Ablauf des 30.11.2021, beim Amt für Ländliche Entwicklung Oberfran-
ken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg gestellt werden. 
 
Bamberg, 08.09.2021; 
 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; 
gez. Riedel, Ltd. Baudirektorin 

 
Infoblatt 
 

Information Förderung privater Maßnahmen in der Dorferneue-
rung: Ende der Antragsfrist 

 
An die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
die Dorferneuerung leistet einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige 
und zukunftsorientierte Entwicklung des ländlichen Raumes. Neben 
den öffentlichen Maßnahmen sind vor allem auch die Maßnahmen 
privater Haus- und Grundeigentümer von großer Bedeutung. 
Dadurch wird das Ortsbild attraktiver gestaltet und die Lebens- und 
Wohnverhältnisse werden verbessert. 
 
Im Verfahren Grötschenreuth wurde die Ausführungsanordnung erlas-
sen. 
 
Der neue Rechtszustand tritt demnach mit dem 01.12.2021 ein. 
 
Nach den aktuellen Dorferneuerungsrichtlinien können noch bis zu 
diesem Termin Anträge auf Förderung privater Baumaßnahmen gestellt 
werden. 
 

Die neu zu beantragenden Baumaßnahmen müssen bis zum 
30.11.2024 nicht nur fertig gestellt sein, sondern auch der Nachweis der 
Verwendung, d. h. die Zusammenstellung der Handwerker- und Bau-
rechnungen (Datum des Eingangsstempels) beim Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken vorliegen. 
 
Auskünfte hierzu erteilen Ihnen: 
 
1. Die Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Grötschenreuth, 
 Frau Claudia Stich, Telefon 0951/837 – 310 
 
2. Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, 
 Sachgebiet F3 Dorferneuerung, 
 Herr Kühnlein, Telefon 0951/837 – 438 
 
Bamberg, 08.09.2021; 
 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; 
gez. Tim Hauck 

 
 

           Nr. 231 
 
Stadt Schönwald 
 
1. Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des 

Stadtrates Schönwald 
 
Sitzungstag: 14.10.2021 
 
Von den 17 Mitgliedern waren 15 anwesend. 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges: 
 
Schönwald, 18.20.2021, 

 
Stadt Schönwald; 

gez. Jaschke, Erster Bürgermeister 
 
Beschluss Nr. 115 / öffentliche Sitzung 

 
Abwasserbeseitigung; 
Beschluss der Einleitungs- und Grundgebühren 
 
Beschluss: 
 
Der Stadtrat beschließt die Grund- und Verbrauchsgebühren (vgl. §§ 
9a und 10) der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Schönwald zum 01.11.2021 der Kostenentwicklung 
bzw. entsprechend den abgaberechtlichen Voraussetzungen anzupas-
sen.  
Vorbehaltlich der noch durchzuführenden endgültigen Kalkulation der 
Grund- und Verbrauchsgebühren wird die Anpassung voraussichtlich 
zu einer Erhöhung der Grund- und Verbrauchsgebühren gegenüber 
den derzeit geltenden Beitrags- und Gebührensätzen führen. In wel-
cher Höhe eine Anpassung der Beiträge und Gebühren erforderlich 
wird kann erst nach Abschluss der vom BKPV noch durchzuführenden 
Berechnungen festgestellt werden.  
 
Abstimmung:  15 : 0 
 

Diese Bekanntmachung dient lediglich der Vorabinformation der Bei-
trags- und Gebührenzahler, da die endgültige Berechnung erst im 
kommenden Jahr (2022) durchgeführt werden kann, die Anpassung 
jedoch aus verwaltungsrechtlichen und verwaltungstechnischen Grün-
den zum 01.11.2021 erfolgen muss. 
 

 
           Nr. 232 
 
Stadt Schönwald 
 

Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Schönwald 

(Verwaltungskostensatzung) 
 
Auf Grund des Art. 20 des Kostengesetzes und des Art. 23 der Ge-
meindeordnung erlässt die Stadt Schönwald folgende Satzung: 
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§ 1 
 

Die Stadt Schönwald erhebt für Tätigkeiten im eigenen Wirkungskreis, 
die sie in Ausübung hoheitlicher Gewalt vornimmt (Amtshandlungen), 
Kosten (Gebühren und Auslagen). 
 

§ 2 
 

Die Höhe der Gebühren bemisst sich nach dem Kostenverzeichnis 
(Kommunales Kostenverzeichnis, KommKVz), das Anlage zu dieser 
Satzung ist. Für Amtshandlungen, die nicht im Kostenverzeichnis 
enthalten sind, wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kostenver-
zeichnis bewerteten vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. 
Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so wird eine Gebühr von 5 bis 
25.000,00 EURO erhoben. 
 

§ 3 
 

Neben den Gebühren werden insbesondere als Auslagen erhoben: 
 
 Postgebühren, die Kosten einer Versendung (für Verpackung und 

Versicherung), sowie Fernsprechgebühren im Fernverkehr, 
 die Reisekosten nach den Reisekostenvorschriften und sonstige 

Aufwendungen bei Ausführung von Geschäften außerhalb der 
Dienststelle, 

 die anderen Behörden oder anderen Personen für ihre Tätigkeit 
zustehenden Beträge, 

 
jeweils in der tatsächlichen entstandenen Höhe.  
 
 für Fotokopien Größe DIN A4, schwarz-weiß: 0,50 €/Kopie 
 für Fotokopien Größe DIN A3, schwarz-weiß: 1,00 €/Kopie 
 für Fotokopien Größe DIN A4, farbig: 0,80 €/Kopie 
 für Fotokopien Größe DIN A3, farbig: 1,50 €/Kopie 

 
§ 4 
 

Diese Satzung tritt am 1. November 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Satzung der Stadt Schönwald vom 9. Mai 2017 (Kreisamtsblatt Nr. 
13/2017) außer Kraft. 
 
Schönwald, 15.10.2021; 
 

Stadt Schönwald; 
gez. Jaschke, Erster Bürgermeister 
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           Nr. 233 
 
Bauleitplanung der Stadt Arzberg 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses der Abgrenzungs- 
und Einbeziehungssatzung "Flurweg Nord" (Flur-Nr. 185/3 Ge-
markung Röthenbach) gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 und 3 Bau-
gesetzbuch (BauGB) 
 
Der Stadtrat der Stadt Arzberg hat mit Beschluss vom 30.09.2021 die 
Abgrenzungs- und Einbeziehungssatzung "Flurweg Nord" als Satzung 
beschlossen. Die Erweiterung umfasst die Flur-Nr. 185/3, Gemarkung 
Röthenbach, mit einer Fläche von ca. 1.700 m². Dieser Beschluss wird 
hiermit gemäß §10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit 
dieser Bekanntmachung tritt die die Abgrenzungs- und Einbezie-
hungssatzung „Flurweg Nord“ in Kraft.  
 
Jedermann kann die Abgrenzungs- und Einbeziehungssatzung ein-
schließlich der Begründung im Stadtbauamt der Stadt Arzberg, Bahn-
hofstraße 10, 95659 Arzberg, während der allgemeinen Dienststunden 
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 
schriftliche beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des 
§ 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt 
ist, wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine der im 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB, 
eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Arzberg geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen. 
 
Arzberg, 07.10.2021; 
 

Stadt Arzberg; 
gez. Stefan Göcking, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 234 
 
Bauleitplanung des Marktes Thiersheim 
 
Flächennutzungsplanänderung und Aufstellung einer Einbezie-
hungssatzung für die Grundstücke Fl.Nrn. 1327 (Teilfläche) und 
1329, Gemarkung Grafenreuth 

 
Bekanntmachung 

 
Der Gemeinderat des Marktes Thiersheim hat am 15.09.2021 den 
Erlass einer Einbeziehungssatzung für die Grundstücke Fl.Nrn. 1327 
(Teilfläche) und 1329, Gemarkung Grafenreuth gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 
3 BauGB beschlossen. 

Durch die Einbeziehungssatzung werden die Fl.Nrn. 1327 (Teilfläche) 
und 1329, Gemarkung Grafenreuth in den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil einbezogen. Die einbezogene Fläche ist durch die bauliche 
Nutzung der angrenzenden Grundstücke bereits entsprechend ge-
prägt. 
 
Mit der Einbeziehung der Fl.Nrn. 1327 (Teilfläche) und 1329, Gemar-
kung Grafenreuth wird der örtliche Bedarf gesichert. Mit der Aufstel-
lung der Einbeziehungssatzung sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Bebauung dieser Fläche geschaffen werden.  
 
Thiersheim, 18.10.2021, 
 

Markt Thiersheim; 
gez. Frohmader, Erster Bürgermeister 

 
 
           Nr. 235 
 
Bauleitplanung des Marktes Thierstein 
 
Erlass einer Einbeziehungssatzung „HOPFENGRUND-OST“ ge-
mäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB - 
Aufstellungsbeschluss 

 
Bekanntmachung 

 
Der Gemeinderat des Marktes Thierstein hat am 14.10.2021 den 
Erlass einer Einbeziehungssatzung „HOPFENGRUND- OST“ gemäß § 
34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 
BauGB beschlossen. 
 
Durch die Einbeziehungssatzung werden die Fl.Nrn. 533 und 537 
Gemarkung Thierstein (Teilflächen) in den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil einbezogen. Die einbezogene Fläche ist durch die bauliche 
Nutzung der angrenzenden Grundstücke bereits entsprechend ge-
prägt. 
 
Mit der Einbeziehung der Fl.Nrn. 533 und 537 Gemarkung Thierstein 
(Teilflächen) wird der örtliche Bedarf gesichert. Mit der Aufstellung der 
Einbeziehungssatzung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Bebauung dieser Fläche geschaffen werden. 
 
Thierstein, 18.10.2021, 
 

Markt Thierstein; 
gez. Schobert, Erster Bürgermeister 

 


